
lfd. 
Nr.

Art der Nutzung Sondernutzungsgebühren

1. Bauliche  Anlagen einschließlich Schilder etc.

1.1 Aufstellen von Baugerüsten 50,00 € pro angefangenem  Kalendermonat

1.2
vorrübergehendes Aufstellen von  Maschinen, 
Baumaschinen, Geräten, Bauschuttcontainern, Fahrzeugen 
einschließlich  Hilfseinrichtungen

0,50 € pro qm, mindestens jedoch 20,00 € pro 
angefangener Woche

1.3 Aufstellen eines Krans 100,00  € pro angefangenem Kalendermonat

1.4 Lagerung von Baumaterial
0,50 € pro qm, mindestens jedoch 20,00 € pro  
angefangener Woche

1.5 Anbringen von Bannern an Brücken und Geländern 10,00 € pro angefangenem Kalendermonat

1.6 Plakatieren für Veranstaltungen in Kelsterbach 
bis 20 Plakatständer 10,00 € pro angefangener Woche, 
ab 21 Plakatständern 15,00 € pro angefangener Woche

2. Anbieten von Waren und Leistungen

2.1 Aufstellen von Verkaufsständern und Verkaufsflächen bis 2 qm Nutzfläche 50,00 € pro Jahr

2.2 Verkaufsständer und Verkaufsflächen bis 5 qm Nutzfläche 100,00 € pro Jahr

2.3 Verkaufsständer und Verkaufsflächen über 5 qm Nutzfläche 250,00 € pro Jahr

2.4 Aufstellen von Tischen und Stühlen 15,00 € pro qm pro Jahr

2.5 Verteilen gewerblicher Handzettel, Flugblätter usw. 20,00 € pro Person, pro Tag

2.6 Vitrinen, Auslagen, Schaukästen und ähnliches
4,00 € pro qm beanspruchter Verkehrsfläche pro 
angefangenem Monat,  mindestens 20,00 €

3. Sonstige Sondernutzungen

3.1 Postablagekästen 30,00 € jährlich

3.2
Bereitstellen öffentlicher  Verkehrsflächen für kommerzielle 
Veranstaltungen

bis 200 qm 200,00 €, 201 - 400 qm 250,00 €, ab 401 qm 
300,00 € pro Veranstaltung

3.3
Ausnahmegenehmigung  zum Abstellen abgemeldeter 
Fahrzeuge

10,00 € pro PKW und Woche

Gebührenverzeichnis als Anlage zur Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen


	Tabelle1

